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 Veröffentlicht am 15.12.2014

Norm

GmbHG §82 f

AktG §52

Rechtssatz

Die §§ 82 2 GmbHG sind weder schadenersatzrechtlicher noch bereicherungsrechtlicher, sondern

gesellschaftsrechtlicher Natur; sie zielen darauf ab, das Gesellschaftsvermögen im Interesse der Gläubiger vor einem

ungehinderten Rück6uss an die Gesellschafter zu sichern. Maßgeblich ist daher lediglich, dass dem Gesellschafter

etwas zu6ießt, das einem außenstehenden Dritten in dieser Form, ohne gegen den Sorgfaltsmaßstab der

Geschäftsführer zu verstoßen, nie gewährt worden wäre.
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